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Verordnung über elektronische Verfahrenshandlungen im Verwaltungsverfahren: 
Verabschiedung der Vernehmlassungsantwort 

1. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2023 lud die Staatskanzlei zur Vernehmlassung betreffend 
Verordnung über elektronische Verfahrenshandlungen im Verwaltungsverfahren (VeVV) ein. Die VeVV 
enthält die Ausführungsbestimmungen zu den vom Kantonsrat am 23. Oktober 2023 beschlossenen 
Änderungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; LS 175.2). Ziel ist es, den formellen Verkehr 
zwischen Verwaltungsbehörden einerseits sowie zwischen Privaten und Verwaltungsbehörden 
andrerseits künftig nicht mehr in Papierform, sondern elektronisch abzuwickeln. Dafür haben die 
Verwaltungsbehörden, wozu sowohl Landeskirche als auch die Kirchgemeinden zählen, sogenannte 
Kanäle im Sinne von Zustellplattformen anzubieten. Weiter werden elektronische Signaturen, Siegel 
und ein sogenannter Validator benötigt. Die detaillierten Vorgaben zu diesen technischen und 
organisatorischen Anforderungen erfolgen in der VeVV. Diese soll – anders als ursprünglich 
angekündigt – bereits per 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt werden.
Die Vernehmlassung dauert bis zum 15. März 2023 und ist über eine Web-Anwendung einzureichen.  
2. Die Vernehmlassungsantwort liegt vor und ist zuhanden der Staatskanzlei zu verabschieden. 

Der Kirchenrat beschliesst:
1. Zur Verordnung über elektronische Verfahrenshandlungen im Verwaltungsverfahren wird folgende 

Vernehmlassungsantwort verabschiedet:

Evangelisch-reformierte Landeskirche
des Kantons Zürich

Kirchenrat

Hirschengraben 50
Postfach
8024 Zürich
Tel. 044 258 91 11

kirchenrat@zhref.ch
www.zhref.ch



Kirchenrat   KR 2024-80 vom 28. Februar 2024 Seite 2 von 3



Kirchenrat   KR 2024-80 vom 28. Februar 2024 Seite 3 von 3

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 Dieter Zaugg, Leiter Ressourcen
 Franziska Kramer-Schwob, Rechtsdienst, zur weiteren Bearbeitung

Für richtigen Auszug

Arnold Schudel
Kirchenratskanzlei


